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Sehr geehrte Damen und Herren, 

bezugnehmend auf unser Schreiben und zur Klärung der von Ihnen 
teilweise vorgebrachten Fragen möchten wir Ihnen im Sinne einer 
einheitlichen Anwendung der Regelungen eine weitere Hilfestellung 
geben, die Ihre Fragen zumindest zum Teil beantworten sollte. 
 
Das Ergebnis welches in Diskussion mit der EU-Kommission erreicht 
werden konnte, stellt letztlich die Antwort auf die Frage Deutschlands 
dar, in welchem Umfang weiter Gastflüge durch Inhaber von Privatpi-
lotenlizenzen durchgeführt werden können. Damit kann diese Rege-
lung, unabhängig von einer amtlichen Veröffentlichung, unmittelbar 
angewandt werden. Sie stützt sich, wie Sie bemerkt haben, inhaltlich 
auf die angekündigten Änderungen der Verordnung über den Flugbe-
trieb. Danach sind erlaubt:  
 

 Selbstkostenflüge durch Privatpersonen mit PPL außerhalb von 
Vereinen mit technisch nicht komplizierten Luftfahrzeugen, 
mit maximal 6 Personen an Bord, wenn die Flugkosten durch 
alle Personen getragen werden (anteilig auch durch den Pilo-
ten);  

 Flüge im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung von Wettbe-
werben oder Schauvorstellungen, an denen Luftfahrzeuge be-
teiligt sind (Luftfahrtveranstaltungen). Hierbei können neben 
den Selbstkosten auch jährliche Kosten anteilig geltend ge-
macht werden. Ausgelobte Preisgelder werden hierbei nicht 
berücksichtigt, 

 Einweisungs-/ Einführungsflüge (sogenannte „Schnupperflü-
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ge“), Absetzflüge von Fallschirmspringern, Schleppflüge für 
Segelflugzeuge oder Kunstflüge durch Organisationen (Verei-
ne, Verbände) oder Ausbildungsorganisationen nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1178/2011, deren Ziel die Ausbildung zu ei-
ner entsprechenden Privatpilotenlizenz oder die Förderung des 
Luftsports ist; sofern  
- das Luftfahrzeug im Eigentum der Organisation steht oder 
durch sie angemietet wurde („Dry Lease“); 
- durch die Flüge kein Gewinn außerhalb der Organisation er-
zielt wird oder aus dem Bereich der Organisation abfließt, 
- die Beförderung von Nicht-Mitgliedern nicht den Haupt-
zweck der Organisation darstellt. 

 
Die oben angeführten Flüge sind Inhabern von Lizenzen nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011, Anhang I, Abschnitt B und C gestat-
tet. Inhaber von Leichtluftfahrzeug-Pilotenlizenzen dürfen, entspre-
chend den Vorschriften über die Lizenz, Flüge mit maximal 4 Perso-
nen an Bord durchführen. Die Regelung bezieht sich gleichermaßen 
auf die Inhaber nationaler Lizenzen wie auf die Inhaber der Lizenzen 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 (Teil-FCL).  
 
Ebenso sollten die Flüge der dritten Aufzählung auch durch die Aus-
bildungsorganisationen durchgeführt werden können, die noch nach 
nationalen Kriterien zugelassen sind, da aus Sicht des BMVBS keine 
Notwendigkeit einer separaten Regelung für diesen Bereich im Über-
gang auf das System nach Teil-FCL notwendig ist. 
 
Ich bitte weiterhin um Ihre konstruktive Mitarbeit, wodurch wir mög-
liche Probleme im Übergang auf das System nach Teil-FCL gemein-
sam lösen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Bernhard Hey 
 








